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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1983

Norm

ABGB §98

Rechtssatz

Bei der Abgeltung der Mithilfe im Erwerb ist zwar der Kapitaleinsatz zu berücksichtigen; einem arbeitsintensiven

Betrieb wie dem der Fremdenbeherbergung bestehen aber, außer bei sehr hohem Kapitaleinsatz, keine Bedenken

dagegen, dass der Arbeitseinsatz höher bewertet und keine gleichteilige Aufteilung des Gewinnes vorgenommen wird.
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